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Verfahrensvereinbarung zum Anspruch auf einen Mitgliedervorteil gemäß § 11.2 MTV 
DGB/GVP  
 
1. Die Tarifvertragsparteien haben einen Anspruch auf eine Mitgliedervorteilsregelung (Mit
 glieder-vorteil) vereinbart. Mit dieser Verfahrensvereinbarung sollen für Arbeitgeber und 
 Arbeitnehmer die rechtssichere und einheitliche Antragsstellung, Abwicklung und Erfüllung 
 des Anspruchs ermöglicht werden.  
 
2.  Nach dem Manteltarifvertrag (MTV) erhöht sich auf Antrag des Arbeitnehmers das Urlaubs- 
 und Weihnachtsgeld um einen Mitgliedervorteil, wenn der Arbeitnehmer seit mindestens 
 sechs Monaten Mitglied einer der tarifschließenden DGB-Gewerkschaȅen ist. Diese  
 Anspruchsvoraussetzung ist dem Arbeitgeber jeweils zu den Stichtagen 30. Juni und 30. 
 November mittels einer Mitgliedsbescheinigung nachzuweisen, vgl. § 11.2 MTV DGB/GVP  
 
3.  Der Antrag ist vom Gewerkschaȅsmitglied in Textform an den Arbeitgeber zu richten.  
 Es genügt ein Antrag, der dem Grunde nach auf den Anspruch verweist. Der Arbeitgeber in
 formiert die Arbeitnehmer in geeigneter Form darüber, an welche Stelle der Antrag zu  
 richten ist. Erfolgt kein gesonderter Hinweis, ist dies die Geschäȅsstelle des Arbeitgebers, 
 an die Arbeitnehmer auch in anderen personellen Fragen Nachweise richten.  
 
4.  Der Nachweis der sechsmonatigen Mitgliedschaȅ gegenüber dem Arbeitgeber erfolgt  
 individuell durch das Mitglied mittels einer entsprechenden Mitgliedsbescheinigung der  
 zuständigen Gewerkschaȅ, deren Ausstellungsdatum bei Vorlage nicht länger als sechs  
 Wochen bezogen auf den jeweiligen Stichtag zurückliegt. Die Mitgliedsbescheinigung  
 enthält die Bestätigung einer mindestens sechsmonatigen Mitgliedschaȅ sowie Vorname, 
 Name und Geburtsdatum des Mit-glieds. Die Mitgliedsbescheinigung ist dem Antrag in  
 Textform beizufügen.  
 
5.  Der Nachweis erfolgt für jede der Jahressonderzahlungen zu den jeweiligen Stichtagen 
  gemäß den Regelungen im Manteltarifvertrag.  
 
6.  Der Arbeitgeber verpflichtet sich, die Daten aus den von den einzelnen  
 Gewerkschaȅsmitgliedern erbrachten Nachweisen gemäß den Ziffern 4 und 5 nur für die 
 Berechnung und Auszahlung der sich aus § 11.2 MTV DGB/GVP ergebenden Ansprüche der 
 einzelnen Anspruchsberechtigten zu verwenden und nach der gesetzlich vorgesehenen  
 Aufbewahrungsfrist die oben genannten Nachweise und alle hierauf verweisenden  
 Dokumente, Schriȅstücke und Dateien ersatzlos zu vernichten.  
 
 Der Arbeitgeber stellt sicher, dass lediglich eine begrenzte Anzahl von Personen, die auf die 
 Beachtung und Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen nach der  
 Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) verpflichtet wurden, Zugriff auf die Bearbeitung 
 der Anträge und Mitgliedsdaten haben, dass diese über den Inhalt dieser Vereinbarung in 
 Kenntnis gesetzt und schriȅlich auf die Einhaltung der hierin getroffenen  
 datenschutzrechtlichen Verpflichtungen und Vereinbarungen verpflichtet werden. Dies ist 
 vom Arbeitgeber zu dokumentieren.  
 
 Der Arbeitgeber stellt dies auch für alle Personen und Dienstleister sicher, die in dessen  
 Auȅrag am Nachweis- und Auszahlungsprozedere beteiligt sind. Der Arbeitgeber haȅet für 
 die missbräuchliche Verwendung der sich aus den Namenslisten ergebenden Daten gemäß 
 den gesetzlichen Vorschriȅen.  
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7.  Aus der Antragstellung und Offenlegung der Mitgliedschaȅ in einer DGB- Gewerkschaȅ  
 dürfen dem Gewerkschaȅsmitglied keinerlei Nachteile entstehen.  
 
8.  Die Tarifvertragsparteien verpflichten sich, bei Konflikten und Unstimmigkeiten hinsichtlich 
 Antragsstellung, Abwicklung und Erfüllung von Ansprüchen auf die Betriebs- und  
 Arbeitsvertrags-parteien im Sinne dieser Vereinbarung einvernehmlich einzuwirken.  
 
9.  Diese Vereinbarung tritt am 1. Januar 2026 in Kraȅ. Sie ist mit einer sechsmonatigen Frist 
 zum Monatsende kündbar, erstmals zum 31. Dezember 2027. 


